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ertchen» ihrem Lehrer (Robert
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Leidenschaft die grosse
Liebe.
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«Dekalog» von Krzysztof
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EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser

Da stehen in Hollywood zwei
Brüder unter Verdacht, ihre
Eltern umgebracht zu haben. Dem

Vater, Chef einer florierenden
Videosoftware Firma, sollen sie mit einem
Schuss in den Mund den Hinterkopf
weggefetzt haben. Die Tötungsart muss dem

Opfer durchaus vertraut gewesen sein: auf
Brutalos, die in seinem Sortiment auch
anzutreffen sind, gehört sie zu den eher

unspektakulären. Dass die beiden Söhne die
Tat in einem Drehbuch, zwecks späterer
gewinnbringender Vermarktung festgehalten
haben, macht alles noch abstossender.

Seit 1.1. 1990 ist in der Schweiz das Bru-
talogesetz in Kraft. Man erinnert sich: Im
Juni letzten Jahres hat als zweite Kammer
auch der Nationalrat einem generellen Verbot

der Brutalos zugestimmt. Obwohl sich
Fach- und Kulturkreise vehement dagegen
gewehrt haben. Die Gründe sind vielfältig
und sollen an dieser Stelle nicht mehr
wiederholt werden. Interessanter ist vielmehr
die Frage, welche Erfahrungen die Betroffenen

nach dreieinhalb Monaten Brutalo-
verbot gesammelt haben, und welche
Perspektiven sich in nächster Zeit eröffnen.

Da ist einerseits der Schweizerische
Videoverband: Dieser präsentiert eine rund
200 Titel umfassende Verbotsliste von
Brutalos, zu deren Einhaltung sich 80 Prozent
der Videoanbieter im Sinne einer freiwilligen

Selbstkontrolle verpflichtet haben.
Verstösse dagegen sind der eigens dafür ge¬

schaffenen Aufsichtskommission
noch keine bekannt.

Andererseits arbeiten verschiedene

Kantone und ihre zuständigen

Polizeibehörden eigene
Verbotslisten aus. In einzelnen
Kantonen will sich die Polizei nun

daran machen, die Einhaltung ihrer Listen
zu kontrollieren. Wie von dieser Seite zu
erfahren war, seien die Brutalos bereits aus den

Regalen der Videotheken verschwunden.
Nun bemühte sich der Schweizerische

Videoverband um Zusammenarbeit mit
Polizeidienststellen und kantonalen Gerichten.

Bereits scheint ein Erfolg absehbar:
Die Stadtpolizei Bern, die seit längerer Zeit
ebenfalls eine Verbotsliste führt, und der
Schweizerische Videoverband haben eine

gemeinsame Liste erarbeitet. Dieser Liste,
die im Verbotslistenwirrwarr Ordnung
schaffen soll, kann durchaus Modellcharakter

für die ganze Schweiz zukommen.
Doch auch ausgeklügelte Verbotslisten

können differenzierte Aufklärungsarbeit
nie ersetzen. Gerade im Film gab und gibt
es immer schon Grenzbereiche, in denen
Kunst und Gewalt nicht voneinander zu
trennen waren und sind. Denn was hat nun
eigentlich was bewirkt : Brutalos die Brutalität

oder umgekehrt? Eine der Fragen, auf
die Georg Seessien in seinem Artikel im
vorliegenden ZOOM eingeht. Unter diesem

Aspekt Hesse sich die eingangs erwähnte
Geschichte ebensogut andersherum erzählen.

Mit freundlichen Grüssen
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